
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung beschließt nach § 25 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Teil-
aufhebung der Vorkaufsrechtssatzung für 
das Gebiet “Radekoppel / Brüningsweg” 
als Satzung. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 

Teilaufhebungssatzung nach § 25 
Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen. 

 
 


